Positionspapapier zu Kreismedienzentren und Kreisbildstellen

Nach vorhergehender Erörterung im Schul- und Kulturausschuss hat der Vorstand des Landkreistages Nordrhein-Westfalen in seiner Sitzung am 18.09.2001 ein Positionspapier zur künftigen Rolle der Kreismedienzentren und Kreisbildstellen verabschiedet. Die Gremien des Landkreistages Nordrhein-Westfalen haben sich insoweit von der Überzeugung leiten lassen, dass es wünschenswert sei, wenn die Kreise sorgfältig prüfen, welche Rolle ihren Medienzentren bzw. Kreisbildstellen in einer sich verändernden Medienwelt künftig noch zukommen soll. Demgemäss sei es hilfreich, wenn der Landkreistag Nordrhein-Westfalen im Rahmen eines Positionspapiers wichtige Aspekte der aktuellen (technischen) Entwicklung und der sich ergebenden Konsequenzen aufzeigt und den Kreisen auf dieser Grundlage Orientierungshilfen für die notwendige Vorbereitung der jeweils zu treffenden Entscheidung anbietet. Dabei sollten sich die entsprechenden Überlegungen und Entscheidungen nach Einschätzung des Schul- und Kulturausschusses und des Vorstandes in jedem Fall davon leiten lassen, dass die effektive und effiziente Aufgabenerfüllung dem Festhaften an überkommenen Organisationsstrukturen vorgeht.

Ergänzend wurde darauf hingewiesen, dass es nicht nur für die Kreise bedeutsam ist, inwieweit die technische Entwicklung im Bereich der neuen Medien auch auf Landesebene effizientere Organisationsstrukturen für die Aufgabenerledigung ermöglicht. So unterhält gegenwärtig das Land als Dienstleistung im Schulbereich einen Bildungsserver, der auch den Schulen zugänglich ist. Neben kommunalen Medienzentren gibt es zudem noch die beiden Landschaftsverbände, deren Medienzentren ebenfalls z. B. im Bereich der Lernsoftware Distributionsaufgaben wahrnehmen. An die Stelle dieser Zersplitterung sollte nach Möglichkeit ein zentraler Bildungsserver treten, auf dem alle für die Schulen relevanten Informationen und „Unterstützungsmaterialien“ zusammengefasst sind (und nicht nur über „Verlinkung“ zugänglich sind). Hierdurch würde voraussichtlich auch die Anschaffung neuer Unterrichtsmedien erleichtert und zudem kostengünstiger werden. Nach Einschätzung des Landkreistages Nordrhein-Westfalen würde es sich insoweit anbieten, Zulassungsverfahren, die das Land im Hinblick auf die pädagogische Eignung von Lernsoftware ohnehin entwickeln muss, und die folgenden Schritte für die Nutzung jener Software (z. B. Verhandlungen über Nutzerentgelte und urheberrechtliche Fragen) stärker zu koordinieren. Institutionell könnte dies gewährleistet werden, indem Land und kommunale Träger künftig nur noch einen einzigen Bildungsserver bzw. eine einzige Datenbank gemeinsam betreiben. Denkbar wäre es sogar, dass diese Aufgabe ähnlich wie in anderen Bundesländern allein vom Land wahrgenommen wird.

Kreismedienzentren und Kreisbildstellen in einer sich verändernden Medienwelt

A. Ausgangslage

Die nordrhein-westfälischen Kreise leisten durch eigene Einrichtungen und Veranstaltungen sowie durch ideelle und materielle Förderung einen wesentlichen Beitrag zur Bildung und zum kulturellen Leben im kreisangehörigen Raum. So werden zahlreiche Museen von Kreisen unterhalten. Vielerorts gibt es kreiseigene Büchereien und Archive. Musikschulen der Kreise vermitteln eine musikalische Grundausbildung, ermöglichen gemeinsames Musizieren in Spielgruppen, Orchestern und Chören und bereiten auf das Studium der Musik vor. Indem sich Kreise der Landschafts- und Denkmalpflege widmen, schaffen sie über den unmittelbaren Restaurierungs- und Unterhaltszweck hinaus Kristallisationspunkte für zahlreiche kulturelle Zwecke und Aktivitäten. Ferner unterhalten viele Kreise zur flächendeckenden Versorgung mit Weiterbildungsangeboten eigene Volkshochschulen. Nicht zuletzt gehören in diese beispielhafte Aufzählung die Einrichtung und der Unterhalt von Kreisbildstellen, heute in aller Regel als Kreismedienzentren bezeichnet. Ursprünglich als zentrale Informations- und Dokumentationsstellen auf Kreisstufe gedacht, dienten sie während der NS-Zeit propagandistischen Zwecken. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden den Bildstellen zunehmend technische Aufgaben im Bereich der Produktion, des Verleihs und der Wartung audiovisueller Medien und der zu ihrer Benutzung erforderlichen Geräte zugewiesen, ferner die Beschaffung neuen Bildstellenmaterials und audiovisueller Einrichtungen. Hinzu traten pädagogische Aufgaben im Rahmen der Beratung und Betreuung von Schulen im Kreisgebiet, der Jugendarbeit, der Altenhilfe oder auch der Bildung und Weiterbildung.

I. Aktuelle Herausforderungen und neue Aufgaben

Schon heute leben wir in einer Medienweit, die infolge der fortschreitenden digitalen Technologie immer vielfältiger und komplizierter wird. Begleitet von einem kulturellen Wertewandel und einer Wissensexplosion haben sich überkommene Wege der Information und Kommunikation grundlegend verändert und werden sich weiterhin verändern. Beruf, Alltag und Freizeit werden angesichts der bisher kaum vorstellbaren Vielfalt der Medienangebote in zunehmendem Maße von Interaktivität und Multimedialität bestimmt werden.

Durch diese Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie werden nicht allein die Bildstellen/Medienzentren und die Kreise als deren Träger gegenwärtig vor Herausforderungen bislang nicht gekannten Ausmaßes gestellt. Nichts anderes gilt für Bildungseinrichtungen und schulische Einrichtungen des Landes. In den hier interessierenden Kontext gehört etwa, dass das Land aufgerufen ist, neue Lernsoftware auf ihre pädagogische Geeignetheit zu prüfen, um sie sodann für die unterrichtliche Nutzung zuzulassen. Insoweit wird neben anderem zu klären sein, in welcher Weise diese Software den Schulen bestmöglich zugänglich gemacht werden kann. Eine solche Klärung sollte einbeziehen, dass nach Möglichkeit alle Unterrichtsmaterialien auf einem zentralen Bildungsserver bzw. einer zentralen Datenbank zusammenzuführen sind (und nicht nur „verlinkt“ werden). Mag auch das Nebeneinander verschiedener Datenbanken und Bildungsserver, wie es gegenwärtig in Nordrhein-Westfalen besteht (z. B. Einrichtungen des Landesinstituts in Soest, der e‑nitiative.nrw, der Landschaftsverbände), historisch gewachsen sein, so ist nicht zu erkennen, .dass dieses weiterhin aufrechtgehalten werden müsste. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um reine Verweis-Server, die auf andernorts verfügbare Daten/Medien verweisen, oder um echte Datenbanken handelt.

Die vorstehende Überlegung kann im Rahmen des vorliegenden Positionspapiers nicht weiter verfolgt werden. Die Aufmerksamkeit ist vielmehr auf Bestand und Wahrnehmung der bislang den Kreismedienzentren und Kreisbildstellen überantworteten Aufgaben zu richten. Diesbezüglich ist, wie bereits angedeutet, ein grundlegender und noch nicht abgeschlossener Wandel zu beobachten. Im Blickpunkt steht die überkommene Rolle der Kreise als Dienstleister gegenüber schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen. Vorbehaltlich der noch zu erörternden Frage nach der effektiven und sachgerechten Erledigung jener Aufgaben ist festzustellen, dass an die Kreise insbesondere die folgenden (neuen) Aufgaben herangetragen werden:

· Vorhaltung und Distribution eines aktuellen Angebots an neuen (digitalisierten) Medien;

· medienpädagogische Beratung der Lehrkräfte und des in der außerschuliscben Bildung tätigen Personals zur sinnvollen Unterrichtsnutzung neuer Medien;

· medientechnische Beratung, insbesondere bei der Anschaffung, Handhabung und Wartung der IT-Infrastruktur von Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen;

· Sammeln und Sichten neuer Medienangebote;

· Unterstützung von Maßnahmen der Lehrerfortbildung und Computerschulung durch Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten (z. B. Computerwerkstatt) und/oder durch Medienberater.

II. Aktuelle Fragen der Aufgabenerledigung

Obschon die vorgenannten Aufgaben in zunehmendem Maße an die Kreise und hier vor allem an die Kreismedienzentren und Kreisbildstellen herangetragen werden, wäre es verfehlt, deren Erledigung in jedem Fall den kreislichen Medienzentren und Bildstellen zu überlassen. Vielmehr sollte von den Kreisen für jede einzelne Aufgabe sorgfältig geprüft werden, ob sie überhaupt wahrgenommen werden soll, und bejahendenfalls, in welcher Weise und durch welche (Kreis-)einrichtung sie unter Sicherung bisheriger Qualität möglichst effektiv erfüllt werden kann. Der Ermittlung der bestmöglichen Organisation der Aufgabenerfüllung hat mithin eine Analyse des zu erledigenden Aufgabenbestandes vorauszugehen: Dabei gilt es, in diese Analyse auch die bislang von den Kreismedienzentren und -bildstellen wahrgenommen (traditionellen) Aufgaben einzubeziehen.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen insofern neben Fragen der Lehrerfortbildung vor allem solche der Vorhaltung und Distribution digitalisierter Medien und in dem Zusammenhang auch der Einrichtung eines zentralen Medienservers. Daneben darf aber nicht außer Betracht bleiben, dass auch eine angemessene medienpädagogische und ‑technische Beratung weiterhin sichergestellt sein muss.

1.
Lehrerfortbildung

Soweit Kreise z. B. im Rahmen der e‑nitiative.nrw Räumlichkeiten oder sogar eigenes Personal für Maßnahmen der Lehrerfortbildung zur Verfügung stellen, handeln sie in einem Bereich, dessen Erledigung dem Land als Träger der inneren Schulangelegenheiten obliegt. Von daher ist zunächst das Land aufgerufen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mit eigenen Kräften in eigenen Räumlichkeiten (z. B. Studienseminare) oder durch Beauftragung Dritter durchzuführen. Unbeschadet hiervon steht es Kreisen natürlich frei, das Land zu unterstützen, wenn es die ihm obliegenden Aufgaben nicht mit eigenem Personal und eigenen Räumlichkeiten zu erledigen vermag. Für diesen Fall sollte aber von den betreffenden Kreisen erwogen werden, inwieweit es angezeigt ist, dem Land zumindest bei umfangreicheren Unterstützungsleistungen die entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen oder vergleichbar Gegenleistungen einzufordern.

2.
Vorhaltung und Distribution digitalisierter Medien

Die von jedem Kreis zu treffende Feststellung, in welcher Weise die in digitalisierter Form zur Verfügung stehenden Medien vorgehalten und verteilt werden, setzt eine Bestandsaufnahme der spezifischen örtlichen Gegebenheiten und eine Abschätzung der zu erwartenden technischen Entwicklung voraus. Insoweit ist nicht zu verkennen, dass die Digitalisierung vorhandener Altbestände an Filmen und sonstigen Unterrichtsmaterialien wegen des damit einhergehenden technischen und finanziellen Aufwandes von den Kreismedienzentren und -bildstellen derzeit kaum leistbar ist. Für die Zukunft kann aber davon ausgegangen werden, dass neue Unterrichtsmaterialien nur noch - zumindest zum deutlich überwiegenden Teil - in digitalisierter Form zur Verfügung stehen werden. Da diese Entwicklung mit der Vernetzung aller Schulen einhergehen wird, ist zu erwarten, dass Lehrer und Schüler Unterrichtsmaterialien künftig „online“ unmittelbar abrufen wollen („on demand“).

Die Tendenz, nicht länger auf materielle (optische, magnetische) Medien, sondern zunehmend auf digitalisierte Medien und dies auch zu jedem Zeitpunkt im Lern‑ oder Lehrprozess „on demand“ zuzugreifen, stellt die überkommene Organisation des Bildstellen- und Medienzentrenwesens zumindest teilweise in Frage: Dieses ist traditionell dreistufig angelegt. Als Gemeinschaftseinrichtung der Bundesländer obliegt dem Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) die zentrale Sammlung und Verwertung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie deren Einbringung in die Medienproduktion für Unterricht, Wissenschaft und Kulturarbeit der Länder. Auf der Ebene der Bundesländer bestehen zudem die Landesbildstellen. Während in den meisten Bundesländern nur eine Landesbildstelle als landeseigene Einrichtung unterhalten wird, bestehen in Nordrhein-Westfalen bei den Landschaftsverbänden zwei Landesbildstellen (Medienzentrum Rheinland und Landesbildstelle Westfalen-Lippe), die aus kommunalen Mitteln über eine Umlage seitens der jeweiligen Mitgliedskreise und –städte finanziert werden. Schließlich gibt es kommunale Bildstellen und Medienzentren, in Nordrhein-Westfalen von den Kreisen und kreisfreien Städten getragen.

Das bisherige Distributionssystem ist auf Medien ausgerichtet, die auf materiellen Trägem ausgeliefert werden. Die Distribution jener „traditionellen“ Medien folgt der soeben skizzierten Dreistufigkeit, d. h. vom FWU über die Landesbildstellen zu den Kreisbildstellen und -medienzentren und schließlich zu den Schulen (oder anderen Nutzern) als  „Endabnehmern“. Dass es angesichts des heutigen Entwicklungsstandes in der Informations- und Kommunikationstechnologie unverändert einer solch mehrstufigen Verteilungsstruktur bedarf, erscheint zweifelhaft. Die für eine Beibehaltung, mitunter sogar für eine Stärkung des bisherigen Systems angeführten Gründe technischer und rechtlicher Natur erweisen sich jedenfalls bei näherer Betrachtung als nur bedingt überzeugend. Zwar mag es , zutreffen, dass eine Direktbedienung der Schulen von Seiten des FWU gegenwärtig aus technischen Gründen nicht leistbar ist. Für die Zukunft wird dadurch aber nicht ausgeschlossen, Schulen ohne Zwischenschaltung von Landesbildstellen und kommunalen Einrichtungen, namentlich der Kreisbildstellen und ‑medienzentren, direkt zu bedienen. Die Möglichkeit zur Direktbedienung, zumindest aber zu einer einfacheren bzw. weniger gestuften Versorgung der Schulen wird aber nicht allein mit dem Hinweis auf technische Probleme bestritten. Daneben wird immer wieder auf urheber- bzw. lizenzrechtliche Unwägbarkeiten hingewiesen. Insbesondere sei zu bezweifeln, dass sich Hersteller moderner Unterrichtsmedien mit der in Rede stehenden Direktbedienung einverstanden erklären würden. Dem ist freilich entgegenzuhalten, dass Landes- und Kreislizenzen heute schon die Möglichkeit bieten, lizenzierte Inhalte auf kostengünstige Trägermedien beliebig häufig zu vervielfältigen und an Bildungseinrichtungen weiterzureichen; Noch weitergehender - dabei aber technisch und rechtlich durchaus möglich - wäre es, wenn jeder Zugriff auf die Mediendatenbank des Herstellers bzw. des FWU automatisch erfasst und sodann in Rechnung gestellt würde. Mit einem solchem System würde nicht zuletzt für eine größere Kostentransparenz gesorgt werden.

Im Zuge einer - durchaus sachgerecht und machbar erscheinenden – Vereinfachung des bislang mehrstufigen Vorhaltungs‑ und Distributionssystems wird auch zu überlegen sein, in welcher Weise und durch welche Institution andere, hiermit im Zusammenhang stehende Aufgaben bestmöglich erledigt werden können (z. B. die zentrale Aufbereitung und Erschließung der Recherchierbarkeit digitalisierter Medien). Was allein Vorhaltung und Distribution anbelangt, so könnten jedenfalls auf Kreisebene Synergien und damit nennenswerte Einsparungen erzielt werden. Beispielsweise ist nicht ersichtlich, aus welchem Grunde es notwendig sein soll, auf der Kreisebene die technische Infrastruktur zur Distribution neuer Medien (kostenträchtig) beim Kreismedienzentrum erst zu schaffen bzw. weiterhin zu unterhalten, wenn unter Umständen andere Kreiseinrichtungen bereits über eine entsprechende IT-Infrastruktur verfügen. Ebenso wenig ist nachvollziehbar, weshalb Medienbestände vertikal, d. h. auf verschiedenen Distributionsstufen, aber auch horizontal, also etwa auf Kreisebene, gleich mehrfach vorgehalten und in aller Regel zuvor auch mehrfach angeschafft werden müssen.

In dem Wissen, dass gewichtige Gründe für eine zusammenfassende Neuordnung der überkommenen Distributionsstrukturen sprechen, befürworten einige Kreise gleichwohl die Beibehaltung des bisherigen Systems. Denn dieses ermögliche die unmittelbare Einbringung kommunaler Interessen. Ferner sei es wichtig, IT-Kompetenzen auf kommunaler Ebene zu halten. Die gewachsenen Strukturen seien überdies Ausdruck kommunaler Leistungsfähigkeit und könnten daher nicht nur unter verwaltungsökonomischen bzw. betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden. Diesen für sich genommen berechtigten Anliegen kann aber im Rahmen einer Umstrukturierung durchaus Rechnung getragen werden. Wie das nachfolgend näher zu beschreibende Beispiel des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein zeigt, ist es möglich, durch die Vorhaltung eines zentralen (kommunalen) Medienservers IT‑Kompetenzen nicht nur zu halten, sondern auch unter Wahrung kommunaler Interessen zu stärken.

3.
Medienserver

Sollte es sich entgegen der vorstehenden Überlegungen auch in absehbarer Zeit noch als notwendig erweisen, auf Kreisebene (ggf. in Zusammenarbeit mehrerer Kreise) einen zentralen Medienserver vorzuhalten, auf dem die digitalisierten Unterrichtsmaterialien „online“ abrufbar für die Schulen zur Verfügung gestellt werden, so muss dieser nicht zwingend bei der Kreisbildstelle oder dem Kreismedienzentrum angesiedelt werden. Insbesondere für den Fall, dass diese noch nicht über die entsprechende IT‑Infrastruktur verfügen, gilt es nicht zuletzt unter ökonomischen Gesichtspunkten zu prüfen, inwieweit andere Kreiseinrichtungen herangezogen werden können. Dabei ist zu beachten, dass sich gegenwärtig in vielen kommunalen Einrichtungen die Frage stellt, inwieweit für die jeweiligen Kunden bzw. Nutzer die Möglichkeit eröffnet werden soll, zumindest einen Teil der betreffenden Dienstleistungen zukünftig von einem zentralen Server „online“ abrufen zu können (Bibliotheken, Volkhochschulen etc.). Angesichts dessen könnte es durchaus sinnvoll sein, für all jene „online-Angebote“ im Bildungsbereich einen zentralen Medienserver vorzusehen.

Es bieten sich im Grunde alle kommunalen Einrichtungen, die schon heute über eine leistungsstarke IT-Infrastruktur verfügen, als Standort für einen solchen Server an. Neben Volkshochschulen oder kommunalen Bibliotheken kommen hierfür etwa auch kommunale Rechenzentren in Betracht, soweit sie, im Bereich der neuen Medien ohnehin Servicefunktionen für Schulen und Verwaltungen wahrnehmen. So führt beispielsweise das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) für die Kreise Kleve, Viersen und Wesel sowie die dortigen kreisangehörigen Gemeinden und die kreisfreie Stadt Krefeld das Projekt „Schulen online“ durch, dessen Herzstück ein zentraler Medienserver ist. Er soll als interaktive Arbeitsplattform Lehrern und Schülern die Möglichkeit eröffnen, weitgehend selbstbestimmt die Möglichkeiten der neuen Informations- und Kommunikationstechniken kennen zu lernen und zu nutzen. Auf Seitern der kommunalen Bildstellen/Medienzentren, deren Trägerkreise bzw. ‑städte vom KRZN abgedeckt werden, bedarf es somit keiner eigenen IT-Infrastruktur zur Bedienung von Schulen mit digitalisierten Unterrichtsmaterialien. Im Zusammenhang mit den hierdurch eröffneten Kosteneinsparungspotentialen ist darauf hinzuweisen, dass sich auch im Übrigen nennenswerte Synergieeffekte erzielen lassen, etwa durch die Konzentration von Beratungsleistungen am Ort des Rechenzentrums und damit der Schaffung eines kreisweiten und kompetenten Beratungsangebots. Ferner kann das Medienangebot für die Schulen nach dem Konzept des KRZN erhöht werden, indem vorhandene Medienbestände der betreffenden kommunalen Medienzentren und Bildstellen auf dem zentralen Medienserver des KRZN zusammengeführt und zusätzliche Medien nur noch in Abstimmung unter allen Beteiligten angeschafft werden. Bislang durchaus übliche „Doppelanschaffungen“ von identischen Medien durch mehrere Kreise und „Doppelarbeit“ wegen der vorangehenden Überprüfung und Sichtung des Medienangebots lassen sich somit vermeiden. Letztlich ist es mit diesem Konzept auch vereinbar, Medienbestände des Medienzentrums Rheinland direkt auf den Medienserver des KRZN zu speichern bzw. zwischenzuspeichern. Die bisherige Umlagefinanzierung des Medienzentrums Rheinland wäre sodann daraufhin zu prüfen, ob sie langfristig durch eine Finanzierung auf der Basis kosten rechnender Nutzerentgelte ersetzt werden kann.

4.
Erledigung „traditioneller“ und insbesondere beratender Aufgaben

Soweit sich die Direktbedienung von Schulen durch Hersteller bzw. FWU durchsetzt, werden kommunalen Medienzentren und möglicherweise auch denjenigen der Landschaftsverbände zentrale Dienstleistungsfunktionen genommen. Gleiches gilt heute schon für den Fall, dass sich ein Kreis dazu entschließt, Vorhaltung und Distribution digitalisierter Medien einem kommunalen Rechenzentrum (oder einer vergleichbaren Einrichtung) zu überantworten. Umso wichtiger ist daher die Klärung, in welcher Weise die anderen, bisher von dem betreffenden Medienzentrum wahrgenommenen Aufgaben sodann erledigt werden sollen. Selbst wenn nämlich den Kreismedienzentren und ‑bildstellen in einem Bereich (Vorhaltung und Distribution von Medien) Dienstleistungsfunktionen genommen werden, verbleiben in jedem Fall wichtige Aufgaben; die auf Kreisebene wahrzunehmen sind. Nach wie vor (wenn auch mit abnehmender Tendenz) ist etwa sicherzustellen, dass „traditionelle“ Medien (Filme, Dias, Tonkassetten etc.) für, schulische und außerschulische Nutzer bereitgehalten und an diese verliehen werden können. Gleiches gilt etwa für den Verleih von Abspielgeräten. Schließlich ist hinsichtlich der traditionellen, vor allem aber der neuen Medien für eine angemessene Beratung in den Bereichen Medienpädagogik, Mediendidaktik und Medientechnik Sorge zu tragen.

Zu der Frage, in welcher Weise diese und weitere Aufgaben künftig wahrgenommen werden sollen, können angesichts der Vielschichtigkeit der örtlichen Gegebenheiten keine allgemeingültigen Hinweise gegeben werden. Vielmehr kann diese Frage nur von jedem Kreis unter maßgeblicher Berücksichtigung örtlicher Interessenslagen und Besonderheiten beantwortet werden. Es wird neben anderem zu berücksichtigen sein, ob die Nutzung klassischer Medien in einem Kreis unterschiedlich streut, weil sie von Nutzern außerhalb des Sitzes des Medienzentrums nur mit einem erheblichen Aufwand, von Nutzern am Medienzentrumsstandort hingegen ohne nennenswerten Aufwand in Anspruch genommen werden können. Wegen einer solch unterschiedlichen Nutzung (und generell rückläufiger Nutzungszahlen) hat beispielsweise der Kreis Coesfeld Anfang diesen Jahres die Verlagerung seines Medienzentrums in Räume eines Berufskollegs in Dülmen und die Verteilung des Medienbestandes auf kommunale Einrichtungen wie etwa die Stadtbücherei Coesfeld beschlossen. Durch diese dezentralisierte Wahrnehmung von Aufgaben des Medienzentrums konnte die Problematik entschärft werden, dass das umlagefinanzierte Kreismedienzentrum tatsächlich vor allem von Nutzern aus der Stadt in Anspruch genommen wird, in welcher das Medienzentrum bis dahin ansässig gewesen war.

Ferner wird mit Blick auf die wichtige Beratung in medienpädagogischer, mediendidaktischer und medientechnischer Hinsicht zu prüfen sein, ob diese dadurch sichergestellt werden kann, dass die jeweiligen Berater, die naturgemäß auf eine angemessene IT-Ausstattung zugreifen müssen, in Einrichtungen tätig werden können, die schon über die erforderliche IT-Infrastruktur verfügen (Volkshochschulen, Berufskollegs, Rechenzentren etc.). Daran ist insbesondere zu denken, wenn diese Einrichtungen, wie z. B. kommunale Rechenzentren, ohnedies in Vorhaltung und Distribution digitalisierter Medien eingebunden werden (s. o.). Ebenso kann aber auch in Betracht kommen, dem Kreismedienzentrum für den Fall, dass Vorhaltung und Distribution digitalisierter Medien auf Bundesoder Landesebene (FWU, Landesbildstellen) geleistet oder anderen Kreiseinrichtungen überantwortet werden, weiterhin die bisherigen und die ansonsten neu hinzutretenden Aufgaben zu überlassen. Insoweit muss jeder Kreis unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten die für ihn angezeigte Entscheidung treffen.

B. Empfehlungen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen hat der Landkreistag Nordrhein-Westfalen die folgenden Leitgedanken zur künftigen Rolle der Kreismedienzentren und ‑bildstellen (I.) sowie die daran ausgerichteten Orientierungshilfen (II.) beschlossen:

I. Leitgedanken

· Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie bezweifelt der Landkreistag Nordrhein-Westfalen, dass es in der Bundesrepublik auch künftig noch eines mehrstufigen öffentlichen Medienzentren- und Bildstellenwesen (FWU, Landesbildstellen, kommunale Medienzentren) bedarf. lnsbesondere ist zu fragen, ob Vorhaltung und Distribution digitalisierter Medien jener mehrstufigen Grundstruktur folgen müssen. Denn diese ist traditionell auf Medien ausgerichtet, die nicht ,in digitalisierter Form, sondern auf materiellen (optischen, magnetischen) Trägern ausgeliefert werden.

· Für die Kreise ist in dem Zusammenhang festzustellen, dass auch der traditionelle Aufgabenbestand der Kreismedienzentren und Kreisbildstellen einen tiefgreifenden Wandel erfährt. Im Vergleich zu den traditionellen Aufgaben gewinnen Aufgaben aus dem Bereich der neuen Medien mit vielfältigen Herausforderungen zunehmend an Bedeutung.

· Vor diesem Hintergrund erscheint es für die Kreise angezeigt, zu überprüfen, in welcher Weise und durch welche Einrichtungen sie die traditionellen sowie die neu an ihre Medienzentren und Bildstellen herangetragenen Aufgaben effizient und zugleich sparsam erledigen können.

· Hält der Landkreistag Nordrhein-Westfalen eine solche Prüfung im Grundsatz auch für notwendig, so sieht er gleichwohl davon ab, hierzu eine konkrete Empfehlung abzugeben. Eine solche Prüfung sollte vielmehr von jedem Kreis in Wahrnehmung seiner kulturellen und bildungspolitischen Verantwortung ergebnisoffen angelegt werden. Nicht die überkommen Organisationsstrukturen, sondern die unter Berücksichtigung spezifischer Gegebenheiten und Besonderheiten zu ermittelnde bestmögliche Aufgabenerledigung sollte hierbei im Vordergrund stehen.

II. Orientierungshilfen

Eine an den vorstehenden Leitgedanken ausgerichtete Prüfung sollte vor allem die folgenden, in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Fragen und Überlegungen berücksichtigen:

1.
Bestandsaufnahme zu traditionellen Aufgaben

Zunächst gilt es, eine Bestandsaufnahme zum Umfang und zur Wahrnehmung der traditionell dem eigenen Medienzentrum überantworteten Aufgaben durchzuführen:

· Welche traditionellen Aufgaben werden vom Kreismedienzentrum bzw. der Kreisbildstellegegenwärtig erledigt?

· Welches Angebot an traditionellen Medien wird aktuell noch vorgehalten?

· Digitalisierung der Altbestände (zumindest in Teilen) unter technischen und finanziellen Gesichtspunkten gewünscht und auch leistbar?

· Zur Vorhaltung, zum Verleih und zur Pflege jenes Medienangebots eingesetztes Personal?

· Technische Erfordernisse und räumlicher Bedarf zur Vorhaltung des traditionellen Medienangebots?

· Finanzbedarf für die Erledigung des traditionellen Aufgabenbestandes?

· Wie oft wird das traditionelle Medienangebot genutzt?

· Für wen wird das traditionelle Medienangebot vorgehalten? Kreis der Nutzer? Ist im Kreisgebiet eine unterschiedliche Nutzung festzustellen (Streuung nach Wohnort)?

2.
Absehbare Entwicklung im Bereich der traditionellen Medien

Daran anknüpfend sollte versucht werden, die weitere Entwicklung im Bereich der traditionellen Medien einzuschätzen, um somit zu klären, welches Gewicht diesen künftig noch zukommen wird:

· Prognose über die künftige Nutzung? Art und Ausmaß der Nutzung?

· Sich daraus ergebende Anforderungen an die Personalausstattung und den Raumbedarf? Für die Zukunft absehbarer Finanzbedarf?

· Ist es sachgerecht, Vorhaltung und Verleih der traditionellen Medien weiterhin dem Kreismedienzentrum zu überantworten? Kommen hierfür andere Kreiseinrichtungen in Betracht?

· Ist eine Dezentralisierung der Aufgabenwahrnehmung auf kreisangehörige Städte und Gemeinden sinnvoll?

3.
Erfassung neuer Aufgaben

Neue Aufgaben, die im Zuge der aktuellen Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie an das Kreismedienzentrum und damit an den jeweiligen Kreis herangetragen werden, sind zu erfassen und daraufhin zu prüfen, inwieweit sie vom Kreis künftig wahrgenommen werden sollen:

· Vorhaltung und Distribution eines aktuellen Angebots an neuen (digitalisierten) Medien?

· Medienpädagogische Beratung der Lehrkräfte und des in der außerschulischen Bildung tätigen Personals zur sinnvollen Unterrichtsnutzung neuer Medien?

· Medientechnische Beratung, insbesondere bei der Anschaffung, Handhabung und Wartung der IT-lnfrastruktur von Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen?

· Sammeln und Sichten neuer Medienangebote?

· Unterstützung von Maßnahmen der Lehrerfortbildung und Computerschulung durch Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten (z. B. Computerwerkstatt) und/oder durch Medienberater?

· Sonstige Aufgaben?

4.
Bestimmung der zur Wahrnehmung traditioneller und neuer Aufgaben erforderliche Organisations- und Infrastruktur

Im Anschluss an die Erfassung der traditionell vom Kreis wahrgenommenen und der neu an ihn herangetragenen Aufgaben ist zu klären, in welcher Weise sich dieser Aufgabenbestand effektiv, effizient und nicht zuletzt kostensparend wahrnehmen lässt. Unter diesen Gesichtspunkten ist insbesondere die zur Wahrnehmung traditioneller und neuer Aufgaben erforderliche Organisations- und Infrastruktur zu bestimmen:

· Welcher technischen, personellen, räumlichen und finanziellen Ausstattung bedarf es, um die traditionellen und neuen Aufgaben, denen sich ein Kreis annehmen will, zu erledigen?

· Sich hieraus ergebende Anforderungen an die Organisations- und Infrastruktur?

· Ist es angezeigt, an der Mehrstufigkeit des Medienzentren- und Bildstellenwesens festzuhalten? Insbesondere: Bedarf es im Hinblick auf digitalisierte Medien noch eines mehrstufigen Vorhaltungs‑ und Distributionssystems?

· In welchen Bereichen ist zur Erzielung von Synergieeffekten eine Zusammenarbeit von Kreisen denkbar? Kann beispielsweise ein ggf. benötigter zentraler Medienserver bei einem kommunalen Rechenzentrum eingerichtet werden?

· Bedarf es der Konzentration auf eine zentrale Organisationseinheit des Kreises, der die Erfüllung aller in Betracht kommenden Aufgaben überantwortet wird? Ist es mit anderen Worten notwendig, weiterhin ein Medienzentrum als eigenständige Organisationseinheit zu unterhalten? Ist eine Dezentralisierung von Aufgaben sinnvoll?

· Ist ein Beibehalten der Umlagefinanzierung sachgerecht? Sollen nutzerabhängige Entgelte erhoben werden?

Eine Prüfung, die sich an den vorstehenden Überlegungen und Fragen orientiert, ist ergebnisoffen angelegt. Sie kann daher zu dem Ergebnis führen, dass sich Kreise für den zielgerichteten Ausbau ihrer Medienzentren zu „Medienkompetenzzentren“ aussprechen, während sich andere Kreise für eine weitreichende Aufgabendelegation auf vorhandene Einrichtungen mit leistungsstarker Infrastruktur und damit in letzter Konsequenz für eine Auflösung der Organisationseinheit Medienzentrum entscheiden.
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